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Einleitung 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Hintergrund des Fachtages bildeten Berichte aus der Praxis, aber auch Ergebnisse 

neuerer epidemiologischer Studien (z.B. Baird et al. 2006), dass die Prävalenzzahlen 

von Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) deutlich zugenommen haben. Dies wird 

mit der erhöhten Aufmerksamkeit für autistische Störungen in Zusammenhang 

gebracht. Daher hatte der  erweiterte Fachtag  das Anliegen einer 

Bestandsaufnahme der Situation in Berlin.  Es sollte ein Überblick zur Häufigkeit und 

zu den im Ressort Jugend geförderten Angeboten für Kinder und Jugendliche mit 

ASS geschaffen werden. 

Zu dem Angebotsspektrum zählen insbesondere die Maßnahmen des Vereins 

Autismus Deutschland, LV Berlin. Er richtet sich direkt an diese Zielgruppe. Im 

Programm des Fachtages kam er daher mit drei Beiträgen zu Wort (vgl. S. 95-96.), 

von  denen für diese Dokumentation einer eingereicht wurde (vgl. S. 38-46). 

Auch zählen zu dieser Versorgungsstruktur die Angebote der Kinder- und 

Jugendambulanzen/Sozialpädiatrischen Zentren (KJA/SPZ). Weder war bekannt, 

welchen Umfang ihre Angebote in diesem Bereich haben, noch welchen Standards 

diese Angebote folgen. Die KJA/SPZ beteiligten sich mit sechs Beiträgen an dem 

Fachtag (vgl. S. 95 - 96), von denen fünf für diese Dokumentation eingereicht wurden 

(vgl. 20-37; S. 47-48; S. 63-67; S. 73-77 und S. 78-93). Ein weiterer, nicht 

angekündigter Beitrag ergänzte die Darstellungen der KJA/SPZ und ist auch in diese 

Dokumentation einbezogen (S. 31-37). Zusätzlich wurde der Umfang des Angebotes 

der KJA/SPZ für Kinder und Jugendliche mit ASS im Überblick dargestellt (S. 13-19). 

In der Vorbereitung des Fachtages wurde deutlich, dass das Ressort Jugend über 

den Verein Autismus Deutschland LV Berlin und die KJA/SPZ weitere Angebote für 

Kinder- und Jugendliche mit ASS fördert. Diese kamen zumindest exemplarisch zu 

Wort (vgl. S. 49-62) und wurden zusammenfassend im Grußwort durch die 

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft erwähnt (S. 5-12). 

Schließlich konnte auch der Schulbereich mit einbezogen werden (S. 68-72). Dies 

war wichtig, da ca. die Hälfte der in KJA/SPZ geförderten Kinder mit ASS gleichzeitig 

in die Schule gehen. Und der Verein Autismus Deutschland LV Berlin kooperiert mit 

den Auftragsschulen im Bereich Autismus systematisch. 

Als Orientierung für ihre Beiträge wurde den Referent_innen der Artikel „Autistische 

Störungsbilder – Diagnostik und Therapie in der Sozialpädiatrie“ (Aisch, A.; Klaus, D.; 

Kölitz-Koch, I. & Kremens-Korsch, U.. In: Deutsche Gesellschaft für Sozialpädiatrie 

und Jugendmedizin e.V. & Bundesarbeitsgemeinschaft Sozialpädiatrische Zentren;  

Hrsg: Fricke C., Hollmann H., Schmid R.G. & Kretschmar C. Qualität in der 

Sozialpädiatrie Band 3,170-199. Altötting 2012) vorab zur Verfügung gestellt; ebenso 

den Teilnehmern_innen. Die in diesem Artikel beschriebenen Standards können als 

die aktuell in Deutschland diskutierten Maßstäbe zur Versorgung von Kindern und 

Jugendlichen mit ASS gelten. 
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Der Fachtag  gliederte sich grob in die Erörterung von diagnostischen Fragen am 

Vormittag und die Diskussion von Fragen zur Bildung, Förderung und Therapie am 

Nachmittag, zunächst eher bezogen auf Kinder vor Schuleintritt und dann auf Kinder 

nach Schuleintritt – wenngleich diese Grenzziehungen eher fließend sind. 

 

Berlin, den 08.02.2014      Dr. Donald Vogel 
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Grußwort 
 
Kerstin Thätner 
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sehr  geehrte Kolleginnen und Kollegen der  KJA/SPZ,  
der Jugendämter,  
der Kitas,  
sehr geehrte Gäste, 

ich begrüße Sie herzlich zu unserem Fachtag: „ Autismus-Spektrum-Störungen – 
Diagnostik und Interventionen in Berlin- Versuch eines Überblicks“. 

Sie sehen bereits an der Wahl der Überschrift zu dem Thema, dass dieses kein 
einfaches ist.  Es bewegt Fachkräfte aus den verschiedenen  Fachdisziplinen der 
Medizin, der Psychologie, der Pädagogik und der  Sozialen Arbeit. Und auch immer 
wieder sind die Gerichte gefragt, wenn es z.B. um die Zuordnung geht.  

Ursprünglich war dieser Fachtag als der alljährliche Qualitätstag der Ärzte der 
Kinder- und Jugendambulanzen/SPZ  geplant. Sie sehen es noch an der Überschrift 
des Programms.  Aufgrund der anhaltenden Fachdiskussionen in allen Bereichen zu 
diesem Thema haben wir recht kurzfristig entschieden, diesen Fachtag für ein 
eingeschränktes  Fachpublikum zu öffnen. Ich freue mich,  Sie nun in großer Zahl 
begrüßen zu dürfen.  

Herzlich willkommen! 

Autismus- Spektrum-Störungen, was ist das eigentlich? 

In ihrer Orientierungshilfe haben die überörtlichen Sozialhilfeträger im Jahre 2007 
beschrieben:  

Autismus-Spektrum-Störungen oder tiefgreifende Entwicklungsstörungen genannt, 
gehören zu den seelischen Erkrankungen und umfassen eine Gruppe schwer 
wiegender Krankheitsbilder (frühkindlicher, atypischer Autismus, Rett-Syndrom, 
Asperger Syndrom). 

Eingeordnet werden sollten Autismus –Spektrum –Störungen also nach § 35 a SGB 
VIII, d.h. die seelische Gesundheit weicht mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 
Monate vom typischen Zustand seines Lebensalters ab und die Teilhabe am Leben 
in der Gesellschaft ist beeinträchtigt oder zu erwarten. Ausgestaltung und Umfang 
der Hilfe richtet sich nach den Vorschriften der Sozialhilfe § 53 ff. SGB XII. 

Nun heißt es in der Empfehlung aber weiter:  

Bei 75% der betroffenen Personen liegt zugleich eine Schädigung der 
Körperfunktionen wegen einer Intelligenzminderung vor, durch die ebenfalls eine 
erhebliche Beeinträchtigung, an der Gesellschaft teilzuhaben, bedingt ist. Diese 
Personen werden oftmals dem Personenkreis der geistig behinderten Menschen 
zugeordnet. Also wieder  § 53 SGB XII. Liegen zugleich andere Schädigungen der 
Körperstrukturen oder Körperfunktionen vor, wie z.B. Gehörlosigkeit kann auch eine 
Zuordnung zum Personenkreis der körperlich behinderten Menschen zutreffen (SGB 
XII).  
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Soweit keine der eben genannten Schädigungen im Vordergrund steht, ist die 
Zuordnung nach § 35a SGB VIII sachgerecht.  

Bei Vorliegen einer Mehrfachbehinderung ist bei der Zuordnung zum jeweiligen 
Personenkreis auch darauf abzustellen, welche Behinderung den überwiegenden 
Bedarf auslöst. 

Sie sehen, die Verwirrung ist perfekt.  

Die Empfehlung vom BAGÜS lautet zwar „seelische Behinderung“1, aber 75%  der 
betroffenen  Menschen sind gleichzeitig geistig behindert, noch eine nicht 
definierbare Anzahl der Betroffenen ist gleichzeitig körperbehindert und/oder 
mehrfachbehindert.  

Wie ist denn nun die sozialrechtliche Zuordnung bei einer autistischen Störung, wenn 
sie als Mehrfachbehinderung auftritt? 

Wie ist die Einordnung des atypischen Autismus? 

Wenn Jugendhilfeleistungen (§ 35 a SGB VIII) mit gleichartigen Leistungen der 
Eingliederungshilfe für körperlich und geistig behinderte Kinder konkurrieren greift § 
10 Abs. 4 SGB VIII         Vorrang der Sozialhilfe 

Nur  wenn die Autismus Diagnose eine ausschließlich seelische Behinderung 
feststellt, ist die Jugendhilfe zuständig.  

Wie ist die Verfahrenspraxis?  

Bei Vorliegen des  

 Asperger –Syndroms i.d.R. Jugendhilfe 

 bei frühkindlichem Autismus i.d.R. Sozialhilfe 

Es sind damit zwei unterschiedliche Sozialträger für ein Behinderungsbild zuständig. 
Das schlägt sich auch in der Praxis in den Berliner Jugendämtern nieder, obwohl in 
Berlin die Eingliederungshilfe/das Fallmanagement im Jugendamt angesiedelt ist.  

Das machte auch die Schwierigkeit der Befragung in den Jugendämtern aus. Einen 
Überblick über die Fallzahl zu erhalten ist fast nicht möglich. Zum einen sind die Fälle 
einmal im Fallmanagement und zum anderen im Regionalen Sozialpädagogischen 
Dienst angesiedelt, zum anderen wird nach Behinderungsarten nicht unterschieden. 
Das heißt, die Mitarbeiterinnen der Jugendämter müssen in jede Akte schauen.  Ich 
bin froh, dass trotz der hohen Belastung der Jugendämter ein kleiner Überblick 
geglückt ist. Er bezieht sich aber nur auf Fälle der Eingliederungshilfe nach SGB XII. 
Gefragt wurde nach: 

Förderung durch das Bezirksamt (Fallzahl) 

1. Feststellungsverfahren , welche Institution  begutachtet? 

2. Welche Berufsgruppen begutachten? 
                                                            
1 Vgl. 
http://www.kvjs.de/fileadmin/dateien/jugend/rundschreiben_formulare_arbeitshilfen/rundschreiben/rundsch
reiben_2011/RS_18-2011Anlage.pdf 
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3. Welche Testverfahren werden genutzt? 

4. Welche Einrichtungen betreuen Kinder und Jugendliche mit Autismus? 

133 Fälle werden in allen Jugendämtern  insgesamt betreut. Das höchste 
Fallaufkommen haben  

Lichtenberg mit 29 Kindern 

Reinickendorf mit 20 Kindern 

Charlottenburg mit 20 Kindern 

Friedrichshain-Kreuzberg mit 18 Kindern. 

 

Die Förderung nach Schuleintritt ist durchgängig höher.  

Hier muss berücksichtigt werden, dass Vorschulkinder vorrangig im Bereich der 
Frühförderung Hilfen erhalten. 

1. Das Feststellungsverfahren wird überwiegend vom KJGD/KJPD, SPZ oder Kinder-
und Jugendpsychiatern durchgeführt. Lediglich in einem Jugendamt führt die 
Erziehungs- und Familienberatungsstelle das Verfahren durch. 

2. Berufsgruppen sind Ärzte, Psychiater oder Psychologen 

3. Testverfahren werden benutzt. Welche Verfahren hier eingesetzt werden 
entscheidet der Gutachter. 

4. Es wurden siebzehn Träger/Einrichtungen von den Jugendämtern genannt.  Einige 
Vertreter sind heute hier und gestalten den Fachtag mit.  

Herzlichen Dank dafür.  

Nun bin ich auch schon am Ende angelangt. Ich hoffe, dass wir heute fachlich viele 
Einblicke erhalten, wir uns konstruktiv austauschen, unsere Fragen beantworten 
können und in gute Diskussionen kommen werden.  

Ich wünsche uns eine gute Fachtagung und viele Erkenntnisse und Eindrücke  zum 
Mitnehmen.  

 

Herzlichen Dank.  
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Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) – Diagnostik und Interventionen in Berlin.  

Versuch eines Überblicks - Einführung in das Thema  

Dr. Donald Vogel  
Koordinationsstelle der KJA/SPZ im Sozialverband VdK  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Diagnostik 1: Verdacht einer ASS – Anamnese, Screening und Beobachtung   

Elke Donaiski 
Sozialverband VdK; KJA/SPZ Spandau  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Diagnostik 1: Verdacht einer ASS – Anamnese, Screening und Beobachtung   

Dr. Angelika Albrecht-Haymann  
Sozialverband VdK; KJA/SPZ Spandau  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Diagnostik 2: Diagnose Autismus – spezialisierte Diagnostik; Feststellungsverfahren
  
Dr. Bärbel Wohlleben  
Autismus Deutschland, Landesverband Berlin e.V.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Diagnostik 2: Diagnose Autismus – spezialisierte Diagnostik; Feststellungsverfahren
  
Watraud Wagner 
Zentrum für Kindesentwicklung e.V., SPZ/Kinder- und Jugendambulanz in Kreuzberg 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Seit etwa 10 Jahren wird Autismus in unserer Einrichtung diagnostiziert, anfangs 

noch sehr vorsichtig, nach vielen externen und internen Fortbildungen vieler 

Mitarbeiter zum Thema mit zunehmend mehr Sicherheit. Die Diagnose ist häufig 

nicht einfach zu stellen, sie erfordert teilweise einen erheblichen zeitlichen Aufwand 

und ist vor allem bei jüngeren Kindern, deren Eltern die deutsche Sprache wenig 

beherrschen, (wie in Kreuzberg häufig) differentialdiagnostisch nicht leicht z.B. von 

rezeptiven und expressiven Sprachentwicklungsstörungen zu unterscheiden. 

Bindungsstörungen sind ebenfalls häufig mit ähnlicher Symptomatik von autistischen 

Symptomen zu differenzieren.  

Aufgrund der Multiprofessionalität sind SPZ-Teams zunächst einmal sehr gut 

geeignet, Autismus zu diagnostizieren, da sie neurologische 

Entwicklungsauffälligkeiten, Wahrnehmungsstörungen, motorische und 

Sprachentwicklungsstörungen, sowie emotionale und Verhaltensauffälligkeiten 

fachspezifisch auf einem guten Niveau diagnostizieren und dann zusammentragen 

und beurteilen können.  

Als Standards der Diagnostik haben sich auch bei uns die Durchführung des ADI-R 

und des ADOS bewährt, ergänzt in der Regel um diverse andere Fragebogen wie 

MBAS, SEAS-M, SRS, CAST, FSK, THE CHAT, Fragebogen zur Frühdiagnostik 

autistischer Kinder, FBB-TES (DISYPS-II).  

Hinzu kommt die Beobachtung des Kindes in der Kita oder der Schule und neben 

den obligatorischen ausführlichen anamnestischen Elterngesprächen Gespräche mit 

ErzieherInnen und LehrerInnen.  

Die Qualität der Diagnostik kann durch die Zusammenschau verbessert werden, 

hängt jedoch letztlich davon ab, wie viel Erfahrung jemand mit der Diagnostik von 

Autismus hat, respektive wie viele autistische Kinder er oder sie gesehen haben.  

Die autistischen Erscheinungsformen sind äußert vielfältig und breit gestreut, vor 

allem an den Rändern zur Normalität schwer abzugrenzen und durch Komorbiditäten 

überlagert. Deshalb genügt es u. E. häufig nicht, nur den ADOS und den ADI-R 

anzuwenden und sich auf vermeintlich objektives Zahlenmaterial zu stützen.  

Die Quantifizierung der qualitative Beurteilung des Gesehenen in ist in hohem Maße 

abhängig von der Erfahrung und der Expertise des Untersuchers.  

Manchmal muss man auch mit der Ungewissheit leben, trotz großen diagnostischen 

Aufwands keine eindeutige Diagnose stellen zu können. Es wäre hilfreich, wenn das 
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Ergebnis eines aufwändigen diagnostischen Prozesses von den entscheidenden 

Stellen in den Verwaltungen anerkannt und in einem geregelten Verfahren weiter 

besprochen werden könnte, um die für das Kind angemessenste Unterstützung zu 

finden.  

Wir kooperieren gerne und erfolgreich mit Autismus Deutschland, haben schon viele 

Kinder gemeinsam betreut und in die Frühförderstelle oder in eine der Asperger-

Gruppen vermittelt.   

Wir sind zur Zeit bemüht, auch unser therapeutisches Angebot für autistische Kinder 

zu erweitern, unter anderem durch Gruppenangebote (nach André Zirnsak).  

Anpassungen an den neueren Forschungsstand werden sich auf die diagnostischen 

Kriterien für Autismus-Spektrum-Störungen auswirken, wobei Autismus eher als 

dimensionales Merkmal, weniger in klar abgrenzbaren Kategorien wie bisher 

gesehen wird (vgl. DSM-V). Diese neue Sicht auf Autismus entspricht mehr der 

Erfahrung im diagnostischen Alltag und geht über das aktuell gültige 

Klassifikationssystem (ICD-10) hinaus. Umso mehr wird es wichtig werden, sich über 

die individuellen Befunde eines Kindes sorgfältig zu verständigen, um ihm und seiner 

Familie gerecht werden zu können.  
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Förderung, Bildung und Therapie 1  

Juliane Succow  
DER STEG gGmbH – AutismusTherapieZentrum 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Förderung, Bildung und Therapie 1  

Christine Bärwolff           

Sozialverband VdK ; KJA/SPZ Hohenschönhausen 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Förderung, Bildung und Therapie 2  

Iris Finck 

Comenius-Schule Berlin 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Unser Schüler Benjamin hat einmal den Satz geschrieben:  „Als ich zur Schule kam, 

bin ich am Leben angeknallt.“ Da hat er nicht ganz Unrecht…. 

Ich bin eine der 6 Ambulanzlehrerinnen und -lehrer in Berlin, die sich ausschließlich 

um die schulischen Belange autistischer Kinder kümmern. Jeweils drei dieser 

Ambulanzlehrer gehören zu einer der beiden Auftragsschulen, ich arbeite an der 

Comenius-Schule in Wilmersdorf. Die zweite Auftragsschule ist die Schule am 

Friedrichshain. 

Diese beiden Auftragsschulen machen einerseits eigene Angebote für Schülerinnen 

und Schüler mit dem Förderschwerpunkt Autismus, aber auch Angebote für alle 

anderen Schulen der Stadt. Wir haben  

Ganztagskleinklassen, in die Kinder und Jugendliche mit frühkindlichem Autismus 

aufgenommen werden, an beiden Schulen jeweils 27 Plätze. Jede Gruppe umfasst 9 

Schülerinnen und Schüler, ausgestattet mit 2 Lehrerkräften und 3 Erziehern und 

Erzieherinnen. Diese Kinder und Jugendlichen sind die stärker Betroffenen: Sie sind 

leicht irritierbar, stressanfällig, zeigen häufig stark stereotype Handlungen und  haben 

eine geringe Belastbarkeit. Sie haben einen hohen Förderbedarf auf einer basalen 

Ebene, was ihre Handlungsprobleme angeht, ihre Alltagsbewältigung, ihre 

Selbstversorgung usw.  Andererseits haben wir vor der Aufnahme ermittelt, dass 

diese Kinder nicht geistig behindert sind, obwohl sie so schwer vom Autismus 

betroffen sind. In den Kleinklassen wird am persönlichen Lernfortschritt gearbeitet. 

Das was die Kinder und Jugendlichen zeigen, wird als Ausgangspunkt für die 

schulische und gesamte pädagogische Arbeit gesehen. Als ich vor 30 Jahren als 

Grundschullehrerin dort anfing, habe ich damit begonnen, unter dem Tisch Unterricht 

zu machen, weil ich merkte, am Tisch zu arbeiten, gelang meiner Schülerin einfach 

nicht. Wir brauchten diesen Umweg. Ich musste mich darauf einlassen, um Lernen 

attraktiv zu machen, und habe das Ziel (wir arbeiten bald am Tisch sitzend) natürlich 

nicht aus den Augen verloren. 

Diese Schüler benötigen  für das Erlernen der Kulturtechniken Einzelunterricht, und 

anderen Unterricht in Zweier- oder Dreiergruppen. Natürlich gibt es auch Angebote 

für die gesamte Gruppe, wie z. B. Sport, Schwimmen, Malen, Basteln, gemeinsame 

Mahlzeiten. Der Unterricht ist flexibel. Er orientiert sich immer am Lernfortschritt der 

Kinder und an ihren besonderen Interessen oder Vorlieben. Dazu könnte man allein 

eine mehrstündige Fortbildung machen: Wie kann ich als Lehrerin herausfinden, wie 

sich z.B. besondere stereotype Vorlieben als Ausgangspunkt für Unterricht nutzen 

lassen, und wie landen wir gemeinsam beim Lesen, Schreiben, Rechnen? Das 

würde den Zeitrahmen dieses Beitrags natürlich sprengen. 
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Gemeinsamer Unterricht ist ein weiteres Standbein an den Auftragsschulen: in den 
Kassen 1 bis 6 im Grundschulbereich. An der Comenius-Schule sind immer  fünfzehn 
plus fünf Kinder mit Förderbedarf in einer Klasse, im Zwei- Pädagogen-System mit 
einer Schulhelferin. Zwei der fünf Förderkinder haben den Förderbedarf Autismus, 
das sind ganz überwiegend Asperger-Kinder, manchmal auch High-functioning-
Kinder.  
Die Auftragsschulen haben in den Integrationsklassen zurzeit 41 Asperger-Schüler.  
 
Darüber hinaus bieten  wir  
Klassen für Asperger-Kinder und -Jugendliche an, an der Comenius-Schule 
inzwischen sieben Klassen mit Altersmischung. Wir beginnen beim 
3.Schulbesuchsjahr, die Schüler können den Berufsbildungsabschluss oder den 
MSA (Mittlerer Schulabschluss) ablegen.  
Die Schule am Friedrichshain hat drei Asperger-Klassen.  
Zurzeit beschult die Comenius-Schule sechzig Schüler mit Asperger-Syndrom, im 
berufsqualifizierenden Bereich für Lernbehinderte sechs Schüler,  im Bereich Lernen 
sechs Schüler und in den Ganztagskleinklassen 27 Schülerinnen und Schüler. 
Insgesamt beschulen beide Auftragsschulen knapp 170 Schüler mit 
Förderschwerpunkt Autismus, das sind etwa 18 % der autistischen Schüler in Berlin.  
Ca. 50 % befinden sich in der gesamten Stadt im gemeinsamen Unterricht, ca. 38 % 
an unterschiedlichen Förderzentren.  
 

Allen  Außenschulen stehen wir als  

Ambulanzlehrerinnen  und -Lehrer zur Verfügung. Wir koordinieren die 

schulischen Angebote, wir erstellen die Gutachten  für die Feststellungsverfahren, wir 

beraten bei der Einrichtung geeigneter  Bedingungen an den Schulen. Wir beraten 

die unterrichtenden Kolleginnen und Kollegen und die Schulhelferinnen hinsichtlich 

der Verhaltensbesonderheiten und Lernprobleme.  

Wir sind behilflich bei der Erstellung von Förderplänen und führen z.B. auch mit den 

Mitschülern. Das kann bereits in der 2. Klasse, aber auch in der Oberstufe im 

Gymnasium stattfinden. Und zwar dann, wenn die Mitschüler Fragen haben und sie 

ihren autistischen Mitschüler nicht verstehen. Es gibt Konflikte, es gibt 

Missverständnisse, und die Kolleginnen haben den Wunsch, dass jemand von außen 

kommt und mit der Klasse spricht. Wir machen das nicht in jedem Fall und nicht 

gleich am Schulanfang. Wir warten erst einmal ab, und wenn es Probleme gibt, dann 

können wir uns gemeinsam überlegen, ob es sinnvoll ist, dieses Kind, diesen 

Jugendlichen zu „outen“. Bei diesen Klassengesprächen ist der/die Betroffene in der 

Regel nicht dabei. Die meisten von ihnen wissen nicht, dass sie ein Autismus-

Problem haben. Diese Gespräche verlaufen erstaunlich gut. Wir sprechen immer 

vorher mit den Mitschülern und sagen: Wir machen heute etwas, was man sonst 

nicht tut - wir sprechen über einen Mitschüler von Euch, der heute nicht da ist. Und 

dann gibt es eine Vereinbarung: Wenn Ihr Euch dann in zwei Stunden wieder seht, 

geht ihr bitte nicht zu ihm hin und sagt „Wir haben heute über dich gesprochen“. Es 

funktioniert immer:  in Neukölln, in Zehlendorf, mit Zweitklässlern und mit 

Zehntklässlern, mit Sekundarschülern und Gymnasiasten. Die Kinder oder 

Jugendlichen müssen heikle Fragen stellen dürfen, auf die wir Ihnen angemessene 
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Antworten geben. Im Grunde fällt der Begriff „Autismus“ höchstens bei Älteren, bei 

Jugendlichen. Sie fragen dann: „Wie definiert sich das, was ist das?“ Jüngeren 

Mitschülern erklären wir eher, was bei diesem Kind anders funktioniert, wie anders es 

wahrnimmt, warum es manchmal so rätselhaft reagiert und wie man damit umgehen 

kann. Ich habe schon öfters im Bereich der Sekundarstufe erlebt, dass schlagartig 

die Probleme von schwieriger Provokation gegenüber dem autistischen Schüler 

aufhörten, sich der Umgang miteinander entspannte. Dieses Angebot wird von 

Schulen gern angenommen.  

Wir beraten natürlich auch die Eltern in Schulfragen, ohnehin wenn es um die 

Einschulung geht, aber auch wenn später Probleme auftreten.  

Wir nehmen an Schulhilfekonferenzen teil, wenn sich Krisen ereignen und um zu 

beraten, wie im Schulalltag Schwierigkeiten pädagogisch begegnet werden kann.  

Wir nehmen an  Übergangsgesprächen zur Sekundarstufe teil und bieten 

Fortbildungen und Studientage für Kollegien an, aber auch für den kleineren Rahmen 

der Klassenkonferenzen.  

Darüber hinaus müssen wir der Senatsverwaltung zu unterschiedlichen Themen 

zuarbeiten, was sonderpädagogische Verordnungen, Handreichungen und ähnliches 

angeht. Gleichzeitig wächst die Anzahl der autistischen Schülerinnen und Schüler - 

Wir haben als Auftragsschulen zurzeit etwa 900 Schüler erfasst, über die wir 

Unterlagen führen und für deren Schulen und Eltern wir Ansprechpartner sind. Ca. 

250 Meldungen zur Klärung und Überprüfung erreichen uns im Schuljahr – ein 

umfangreicher Arbeitsauftrag. 

Über die Diagnostik ist heute genug gesagt worden. Für uns Ambulanzlehrerinnen ist 

es wichtig, die Nachvollziehbarkeit der Symptomatik aus den drei Kardinalbereichen 

zu bekommen, mit möglichst sechs signifikanten Einschätzungen. Und wenn der 

ADOS auch nur ein Aspekt der Diagnostik ist, ist für uns die Verhaltensbeobachtung, 

die Sie in ihren Untersuchungen machen, wichtig: der Blickkontakt, die Gestik, die 

Gegenseitigkeit, die Sprache, Kommunikation und Interaktion, So-tun-als-ob-Spiel, 

Stereotypien – alles das hilft uns, wenn wir die Schulakten mit Ihrem 

Untersuchungsergebnis bekommen, um möglichst genau einschätzen zu können, 

dass wir da tätig werden müssen.  

Besonders gut ist es für uns, wenn Sie auch eine Intelligenzdiagnostik durchführen 

konnten. Wenig hilfreich ist es für uns, wenn Sie eine konkrete Schulempfehlung 

geben oder in Ihre Empfehlung schreiben, dass das Kind einen Schulhelfer braucht. 

Da gibt es dann oft Schwierigkeiten mit Eltern, die kommen und sagen „Ich melde 

jetzt mein Kind bei der Comenius-Schule an, das steht doch auch im Arztbrief, hier  

bekommt es die richtig Förderung“. Wenn wir aber für die Hälfte der Stadt nur zwei 

neue Plätze im Jahr anbieten können, dann sind wir diejenigen, die die Eltern 

enttäuschen. Denn sie gehen davon aus, dass mit Ihrem Vorschlag die Weichen 

bereits Erfolg versprechend gestellt sind.  Aber das ist leider nicht der Fall.  
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Es ist sicherlich in vielen Fällen sinnvoll, einen Schulhelfer bereitzustellen, aber das 

ist mittlerweile nicht mehr so einfach. Seit Jahren ist der Etat nicht mehr an die 

Schülerentwicklung angepasst worden, er ist ‚gedeckelt’. Wir können längst nicht 

mehr für alle Schüler, bei denen wir es sinnvoll finden, einen Schulhelfer zur 

Verfügung stellen. Das heißt, wir müssen vor allem für die Kinder und Jugendlichen, 

die die größten Probleme haben, Schulhelferstunden empfehlen. Wir würden dies 

gern für deutlich mehr Schülerinnen und Schüler tun, z.B. um in jungem Alter Hilfen 

in die Schulen zu geben, die dann allmählich für das Kind überflüssig werden. 

Wenn die Diagnose feststeht, melden die Eltern ihr Kind wie alle anderen Eltern an 

der zuständigen Grundschule an, können ein Verfahren zur Feststellung des 

sonderpädagogischen Fördeschwerpunkts Autismus beantragen und fügen die 

Diagnostik an. Das Verfahren läuft dann nach einem geregelten System ab.  

Wir bekommen die Unterlagen, wir schauen in die Diagnose, ob sie für uns 

nachvollziehbar ist. Ist sie sehr atypisch, nehmen wir noch einmal Kontakt zu Ihnen 

auf.  

Wir hospitieren im Kindergarten mit einem ausführlichen Katalog an anschließenden 

Fragen an die Erzieher/innen. Wir geben ihnen diese Fragebögen nicht in die Hand,  

häufig geraten dann die Antworten zu unpräzise. Wir gehen jede einzelne Frage 

gemeinsam durch. Diese Befragung bezieht den ganzen Symptombereich des 

Autismus mit ein.  

Dann laden wir die Eltern zum Gespräch ein. Wir sprechen mit den Eltern darüber, 

wie sie ihr Kind einschätzen, was sie für Schulwünsche haben,  wir geben unsere 

Einschätzung und beraten miteinander, welche Auswahl und Prioritäten die Eltern 

angeben sollen. Wir schreiben ein umfangreiches Gutachten, auf dessen Grundlage 

das Kind dem Förderschwerpunkt Autismus zugeordnet wird. Grund-  und 

Sekundarschulen erhalten dann für ein Kind/einen Jugendlichen acht  

Sonderpädagogikstunden. 

 Wenn es sich um schon schulpflichtige Kinder handelt, das sind momentan die 

meisten (uns werden doppelt so viele schulpflichtige Kinder im Vergleich zu 

Lernanfängern gemeldet, und zwar überwiegend Asperger-Kinder), geht das 

Procedere genauso: Wir hospitieren im Unterricht,  fragen dann im Anschluss auch 

sehr ausführlich die Lehrkräfte zu den einzelnen Bereichen und sprechen mit den 

Eltern. Ab einem gewissen Alter ist es oft wichtig zu entscheiden, ob das Kind/der 

Jugendliche  einen Nachteilsausgleich benötigt. Er ist jetzt in der Handreichung für 

den Förderschwerpunkt in einer festgelegten Bandbreite definiert. 

Ich habe es unlängst in einem Gespräch erlebt, dass ein Klinikarzt gesagt hat, das 

Kind sei „eigentlich nicht wirklich autistisch“, aber er lasse mal die Beschreibung 

„atypisch“ bestehen, damit es seine Förderstunden in der Schule behalte. Viele 

Diagnosen würden ja von Kollegen in so eine Richtung formuliert, damit dem Kind in 

Schule möglichst viel geholfen werde. Die Neigung hat etwas zugenommen, unter 

Autismus ein Störungsbild zusammenzufassen, was strengen diagnostischen 
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Kriterien nicht standhält. Das ist nachvollziehbar, da die Mittel immer knapper 

werden. Kinder mit den sogenannten „weichen“ Förderbedarfen, z.B. mit sozial-

emotionalen Störungen oder Sprachstörungen, bekommen im Anfangsunterricht 

keine Förderstunden mehr. Die Lehrerinnen machen jahrgangsübergreifenden 

Unterricht, müssen nicht definierte lernbehinderte Kinder, nicht definierte 

verhaltensauffällige Kinder, nicht definierte sprachbehinderte Kinder ohne zusätzliche 

Hilfen mitnehmen, aber: Das autistische Kind  bekommt zusätzliche Förderstunden. 

Von daher ist die Neigung mancher Fachärzte, sich etwas großzügiger in ihrer 

Diagnostik zu entscheiden, nicht ganz unverständlich. Wenn wir jedoch Schule 

aufgrund einer unscharfen Diagnose beraten sollen, kann diese u. U. am Kind 

vorbeigehen.  Insofern sind wir hinsichtlich der diagnostischen Aussagen 

aufmerksam, denn wir sind bis zu 13 Jahren die Ansprechpartnerinnen für eine 

geeignete Beratung...! 

Wir Ambulanzlehrerinnen sind auch für die Koordination des Schulhelfereinsatzes 

zuständig. Es gibt z.Zt. ca. 100 SchulhelferInnen für autistische Schülerinnen und 

Schüler, sie betreuen etwa 220 Schüler. Das Verhältnis ergibt sich daher, dass 

manche Kinder an einer Schule „gebündelt“ sind. Es werden immer mehr Anträge auf 

Schulhelferstunden von den Schulen gestellt werden, da Förderzentren geschlossen 

wurden und werden. Viele kleine schulische Einrichtungen mit kleinen Klassen, mit 

etwas langsamerem Lerntempo und mit einer besseren Personalausstattung sind im 

Vorgriff auf eine funktionierende Inklusion geschlossen, abgewickelt worden. 

Auch die „Nischen“ kleinerer Oberschulen, an die wir früher unsere Schüler 

vermittelten, sind weitgehend verschwunden durch die Zusammenlegung dieser 

Schulen zu großen Gemeinschafts- oder Sekundarschulen 

Es fallen uns also kleinere Schulformen weg, die wir dringend brauchen. In der 7. 

Klasse Gymnasium sind oft 35 Schüler, an den Integrierten Sekundarschulen sind oft 

insgesamt 1.200 Schüler. Es gibt Kurswechsel, z.T. wöchentlich wechselnde 

Stundenpläne an Gymnasien,alle müssen am schwarzen Brett schauen, wie in der 

aktuellen Woche wo der Unterricht stattfindet. Ganztagsunterricht bis in den 

Nachmittag und eine hohe Anforderung an die Selbstorganisation der Schüler sind 

Usus. Jugendliche an den Integrierten Sekundarschulen brauchen ca. ein 1/2 Jahr 

bis sie sich zurechtfinden.  

Sie können sich vorstellen, was diese Rahmenbedingungen für einen Asperger-

Schüler bedeuten. Immer wieder gibt es Schüler, die dekompensieren, sie fallen in 

Depressionen, zeigen rapiden Leistungsabfall, obwohl sie klug sind, und dann 

verweigern sie, in die Schule zu gehen, bleiben zu Hause, manche müssen zeitweise 

in die Psychiatrie  aufgenommen werden. In einigen Fällen können wir einen Platz in 

einer Aspergerklasse anbieten, aber die Nachfrage ist zeitweise größer als unser 

Platzangebot.  

Um das Problem Schule ein wenig auf den Punkt zu bringen, will ich die Betroffenen 

zu Wort kommen lassen: Als wir vor Jahren die erste Klasse für Asperger-Schüler 



 

72 
 

eingerichtet haben, war die Idee, eine kleine Klasse mit Regelunterricht anzubieten 

mit der Möglichkeit des  Mittleren Schulabschlusses. Da wir die aufzunehmenden 

Schüler aus der Beratung kannten und diese die Probleme nicht lockern konnte, 

haben wir diese sechs Schüler gefragt, was sie sich von der Schule wünschen.  

Wie muss eine Schule sein, damit Du wieder hingehst?“ „Eine ganz kleine Gruppe 

hätte ich gern, und es soll ruhig sein, und ich möchte immer Frontalunterricht und an 

einem Einzeltisch sitzen und dass alle zur selben Zeit das Gleiche machen. Wenn es 

geht, will ich mir aussuchen, ob ich an Hofpausen teilnehme. Ich würd’ auch gern 

drinbleiben und lesen. Und dass ich meine Spezialthemen mehr im Unterricht 

ansprechen könnte ohne dass die anderen komisch gucken….“  

Gut, haben wir gedacht, man soll ja von den Betroffenen ausgehen und vielleicht 

sogar von ihnen lernen. Wir haben einen genialen Lehrer aus unserer Klinikschule 

abgeworben, der fast alle Fächer unterrichtete, weil die Schüler sich auch wenig 

Lehrerwechsel wünschten. Der Gruppe wurde eine Schulhelferin zur Verfügung 

gestellt. Nach Anfangsschwierigkeiten haben sich die Schüler dieser ersten Gruppe 

wirklich gut entwickelt, den MSA geschafft, zwei sind zum Gymnasium gewechselt 

und studieren heute, zwei haben Fachabitur gemacht, ein Schüler eine 

Berufsausbildung. Wir sind weitgehend auf die organisatorischen Wünsche der 

Schüler eingegangen. Sie haben - wie andere - zeitweise ein umfangreiches, 

pubertäres Verhaltensrepertoire ausprobiert. Aber in einer kleinen Gruppe kann man 

viel besser intervenieren, Gespräche führen, Vereinbarungen treffen. Ich bin beim 

Hospitieren in den Asperger- Klassen oft erstaunt, wie gut auch die inzwischen 

„nachgewachsene Generation“ der Schülerinnen und Schüler Gruppengespräche 

und Diskussionen führen können. Derartige Lernorte als Ergänzung zur Inklusion 

anzubieten, hat sich nach unserer Erfahrung bewährt und zeigt immer wieder 

überraschende Erfolge. 

Vielleicht lässt es sich wie folgt sagen: Diese Schüler fallen etwas aus der Zeit der 

Schulreform heraus, wo für alle alles gleich angeboten werden soll - und es damit 

ungleich wird.  
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Förderung, Bildung und Therapie 2 (nach Schuleintritt)    
  
Dr. Sunke Himpel            
Spastikerhilfe Berlin; KJA/SPZ Steglitz-Zehlendorf 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Förderung, Bildung und Therapie 2 (nach Schuleintritt)    
  
Evelyne Labridy            
Sozialverband VdK; KJA/SPZ Charlottenburg-Wilmersdorf  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 



 

86 
 

 

 

 



 

87 
 

 

 

 

 



 

88 
 

 

 

 

 



 

89 
 

 

 

 

 



 

90 
 

 

 

 

 



 

91 
 

 

 

 



 

92 
 

 

 

 

 



 

93 
 

 

 

 

 

 

 



 

94 
 

Ausblick 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Im Laufe der Beiträge kristallisierten sich vor allem zwei grundlegende 

Fragestellungen bzw. Herausforderungen heraus:  

Zum einen wie die Entwicklung von Expertise in der Diagnostik/Behandlung von ASS 

erworben und entwickelt werden kann. Gefragt wurde z.B., ob denn Expertise eine 

irgendwie prüfbare Fähigkeit ist. In der Diskussion plädierten insbesondere ärztliche 

Leiter für klare diagnostische Vorgaben, die auch bildgebende Verfahren wie MRT, 

funktionelles MRT, PET-MRT sowie genetische Untersuchungen beinhalten. Die 

Wege zur Feststellung einer Diagnose im ASS sind in Berlin noch heterogen (z.B. 

wenden sich einzelne Jugendämter auch an Erziehungsberatungsstellen, um ein 

Gutachten zur Diagnose einzuholen). 

Dies führte zu der Frage, wie  eine annähernd einheitliche Struktur des Angebotes  

erreicht werden kann. Denn sowohl die unterschiedlich akzentuierten Beiträge als 

auch die  Diskussion machten deutlich, dass auch die Förderangebote im Bereich 

Jugend in Berlin sehr vielfältig sind, sowohl im Umfang und Konzept als auch in der 

Finanzierung.  

Vertreter der KJA/SPZ regten an, den Austausch zwischen den einzelnen KJA/SPZ  

besser zu organisieren und  die Kooperation mit den Berliner Jugendämtern zu 

verstärken. Dies könnte von einer einzuberufenden Arbeitsgruppe geleistet werden. 

Diese könnte Möglichkeiten der internen Schulung entwickeln, um den 

Wissenstransfer innerhalb des  Systems der KJA/SPZ zu unterstützen. Auch sollten 

die Jugendämter an dem Austausch beteiligt werden.   

Von den 16 KJA/SPZ haben bisher ca. fünf einen erkennbaren Schwerpunkt im 

diagnostischen und therapeutischen Angebot für Kinder- und Jugendliche entwickelt, 

was sich vor allem an den Fallzahlen zeigt. Vertreter dieser KJA/SPZ sollten den 

Kern dieser  Arbeitsgruppe bilden. Denn es gilt, das Profil der KJA/SPZ mit diesem 

Schwerpunkt in Zusammenarbeit mit dem Verein für Autismus, LV Berlin, zu 

schärfen. In Berlin gibt es keine Verwaltungsvorgaben zur Diagnostik bei Verdacht 

auf ASS, wie dies in einzelnen Landkreisen im Bundesgebiet bereits der Fall ist. 

Vorzuziehen ist ein fachlicher Konsens. Dies gilt insbesondere für Diagnosen mit 

größeren Unschärfen (z.B. im Fall von Asperger). 

Insofern kann der erweiterte Fachtag zu Kindern und Jugendlichen mit ASS als ein 

Auftakt zu einer vertieften Auseinandersetzung gesehen werden, die das Ziel hat, 

eine besser geordnete Struktur in diesem Bereich in Berlin zu entwickeln. 

Die Veranstalter bedanken sich bei allen Referent_innen und Teilnehmer_innen, die 

zu diesem Auftakt beigetragen haben. 

 

Berlin, 08.02.2014      Dr. Donald Vogel 
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Anhang  

Programm 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

09:00 Eröffnung 

 Berndt Maier, 

Vorstand ABSV 

09:05 Grußwort  

 Kerstin Thätner 

Senatsverwaltung Bildung, Wissenschaft und Forschung 

09:25 Ist die Diagnose ASS beliebig? Einführung in das Thema 

 Dr. Donald Vogel 

Koordinationsstelle der KJA/SPZ im Sozialverband VdK 

09:45 Diagnostik 1: Verdacht einer ASS – Anamnese und Screening 

Heike Gadinger, Natascha Gieringer, Alexandra Wienert-El Karmi  

Verein Autismus Deutschland  

 Elke Donaiski  

Sozialverband VdK; KJA/SPZ Spandau 

10:45 Kaffeepause 

11:00 Diagnostik 2: Diagnose Autismus – spezialisierte Diagnostik; 

Feststellungsverfahren  

 Dr. Bärbel Wohlleben  

Verein Autismus Deutschland 

 

 Waltraud Wagner  

Zentrum für Kindesentwicklung KJA/SPZ Kreuzberg 

12:00 Fragen/Diskussion 

12:30 Mittagspause 

13:30 Förderung, Bildung und Therapie 1 (vor Schuleintritt) 

Juliane Succow  

Der Steg gGmbH 

 Christine Bärwolff  

Sozialverband VdK; KJA/SPZ Hohenschönhausen 

 Marion Almeroth  

Sozialverband VdK; KJA/SPZ Spandau 

14:35  Kaffeepause 
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15:00 Förderung, Bildung und Therapie 2 (nach Schuleintritt) 

 André Zirnsak  

Verein Autismus Deutschland 

 Iris Finck 

Comenius-Schule Berlin 

Schulische Versorgung von Kindern mit ASS in Berlin – Wie ist die aktuelle 

Situation in Berlin 

 Dr. Sunke Himpel  

Spastikerhilfe Berlin; KJA/SPZ Steglitz-Zehlendorf 

Evelyne Labridy  

Sozialverband VdK; KJA/SPZ Charlottenburg-Wilmersdorf 

16:10 Fragen und Diskussion im Plenum 

17:00 Ende 
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Anhang  
 
Referentenliste 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Anhang  
 
Teilnehmerliste 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Anhang  
 
CHAT (Checklist for Autism in Toddlers)  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 


